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1. (1)Die erforderliche Annäherungszeit des Schienenfahrzeuges bei fahrtbewirkter Anschaltung der Lichtzeichen

mit Halbschranken und Fernüberwachung setzt sich zusammen aus:

1. 1.der Dauer des Anhaltegebotes vor dem Schrankenschließen gemäß Abs. 3,

2. 2.der Schließzeit für die Schrankenbäume (diese hat in der Regel 10 Sekunden zu betragen und darf 12

Sekunden nicht überschreiten sowie 6 Sekunden nicht unterschreiten), sofern diese Zeit für das vollständige

Verlassen der Eisenbahnkreuzung durch die Straßenbenützer ausreichend ist oder der Schließzeit für die

Schrankenbäume und der zur Schließzeit noch erforderlichen Zeit für das vollständige Verlassen der

Eisenbahnkreuzung durch die Straßenbenützer,

3. 3.einer Restzeit ab der geschlossenen Endstellung der Schrankenbäume beziehungsweise ab dem

vollständigen Verlassen der Eisenbahnkreuzung durch die Straßenbenützer bis zum Eintreffen des

Schienenfahrzeuges auf der Eisenbahnkreuzung von 6 Sekunden und

4. 4.den für die sicherungstechnischen Schaltfolgen und dazugehörigen Abfragen diesbezüglicher Daten aus

elektronischen Systemen erforderlichen Zeiten (Technikzeiten).

2. (2)Wird bei fahrtbewirkter Anschaltung der Lichtzeichen mit Halbschranken und Fernüberwachung, noch ehe die

Schrankenbäume die offene Endlage erreicht haben, ein weiteres Schließen der Schrankenbäume erforderlich,

setzt sich die erforderliche Annäherungszeit des Schienenfahrzeuges zusammen aus:

1. 1.der Öffnungszeit der Schrankenbäume (diese hat in der Regel 8 Sekunden zu betragen und darf 10

Sekunden nicht überschreiten und 6 Sekunden nicht unterschreiten),

2. 2.der Dauer des Anhaltegebotes vor dem Schrankenschließen gemäß Abs. 3,

3. 3.der Schließzeit für die Schrankenbäume (diese hat in der Regel 10 Sekunden zu betragen und darf 12

Sekunden nicht überschreiten sowie 6 Sekunden nicht unterschreiten), sofern diese Zeit in Verbindung mit

dem Anhaltegebot vor dem Schrankenschließen für das vollständige Verlassen der Eisenbahnkreuzung

durch die Straßenbenützer ausreichend ist, oder der Schließzeit für die Schrankenbäume und der zur

Schließzeit noch erforderlichen Zeit für das vollständige Verlassen der Eisenbahnkreuzung durch die

Straßenbenützer,

4. 4.einer Restzeit ab der geschlossenen Endstellung der Schrankenbäume beziehungsweise ab dem

vollständigen Verlassen der Eisenbahnkreuzung durch die Straßenbenützer bis zum Eintreffen des

Schienenfahrzeuges auf der Eisenbahnkreuzung von 6 Sekunden und

5. 5.den für die sicherungstechnischen Schaltfolgen und dazugehörigen Abfragen diesbezüglicher Daten aus

elektronischen Systemen erforderlichen Zeiten (Technikzeiten).

3. (3)Bei der Ermittlung der Dauer des Anhaltegebotes vor dem Schrankenschließen ist davon auszugehen, dass

Straßenfahrzeuge vor der Eisenbahnkreuzung anhalten. Für das Anfahren bis zum Erreichen der

Mindestgeschwindigkeit gemäß § 45 innerhalb der gemäß Anlage 1 zu ermittelnden Sperrstrecke d1 von

Fahrzeugen gemäß § 45 Abs. 2 Z 2 ist eine Anfahrbeschleunigung von 1,0 m/s2, für das Anfahren von Fahrzeugen

gemäß § 45 Abs. 2 Z 3 und 4 eine Anfahrbeschleunigung von 0,5 m/s2 und für Radfahrer gemäß § 45 Abs. 2 Z 5

eine Anfahrbeschleunigung von 0,5 m/s2 anzunehmen. Für Fußgänger ist die gemäß Anlage 1 zu ermittelnde

Sperrstrecke dF zugrunde zu legen. Das Ergebnis der so ermittelten erforderlichen Dauer des Anhaltegebotes vor

dem Schrankenschließen bei Lichtzeichen mit Halbschranken ist auf ganze Zahlen aufzurunden.
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